
Buchbesprechungen 
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J. Mit dem vorliegenden Buch wiU der Ver­
fasser dem Problem der innergewerksch4t1i­
ehen Voraussetzungen der Verrechdichung 
der Arbeitsbeziehungen in der BRD nachge­
hen. Dabei legt er die These zugrunde, Rechl 
könne .als Ausdrucksform ge5ellschahlicher 
Kräftcverhältnisse nur dann Einflu ß auf 
Form und r Malt der Interessenvertretung 
der abhängig Beschäftigten gewinnen, wenn 
es auch konzeptionellen und praktischen 
Vorstellungen der Gewerkschaften entgegen­
komme- (S. (9). Diese VorsleUungeo ließen 
sich ihrerseits nun wiederum nicht allein aus 
dem Anugonismus von Arbeit und Kapital 
ableiten; nOTWendig sei vielmehr ein Rück­
griff auf die sog. allgemeinen 100eressen an 
der Erhaltung der bisherigen Revenue-Quel­
len (Arbeitskraft bzw. Privateigenrum an 
ProduktionsmitreIn) und ihrer Vergrößerung 
durch krisenfreies Wirtschaftsw~ehstum (S. 
6). Voraussetzungen dafür, daß Ideologien 
praktisch wirksam würden, seien diese auf 
der Oberfläche der bürgerlichen GeseUschaft 
bestehe.nden gemeinsamen Interessen. 
2. Bevor man die Ursachen eines Phänomens 
zu klären versucht, empfiehlt es sich, dieses 
zunächst eindeulig zu bezeichnen, insbeson­
dere seine Existenz glaubhah zu machen. 
Dieser Mühe haI sich der Verfasser nicht 
unterzogen: Daß die Arbeitsbeziehungen in 
der Bundesrepublik .verrechtlicht« sind, 
scheint für ihn zu den Evidenzen zu gehören, 
die keiner weiteren Begründung bedürfen. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge sehr viel kom­
plizierter. So isr es durchaus zweifelhah, ob 
eine Reihe von Arbeitsrechtsnonnen über-

haupt handlungsleitenden Charakter hat und 
nicht nur eine papierne Existenz fristet, die 
den Schluß auf .vem:chdichte. Arbeitsbe­
ziehungen insoweit nicht zulassen würde. So 
erwähnt etwa Erd auf S. 43 selbst, daß Be­
triebsräte enrgegen der Vorschrih des § 77 
Abs. 3 BetrVG häufig im tariflich geregelc.en 
Bert:ich 8etriebsverein barungen abschließen. 
und richtig vermerkt er auf S. 53, daß das 
Verbot der begrenzten Effekrivklausel durch 
das BAG die Tarifpraxis nicht beeinflußt 
habe - Konsequenzen für die Verrechtlich­
ungsthese werden daraus jedoch nicht gew­
gen. Eine weilere Relacivierung ergibt sicb 
aus der Feststellung von Kliemr (Die Pr:tXis 
des Belriebsverfassungsgesetzes im Dienstlei­
stungsbereich, Tübingen 1971, S. g 5), daß 
ungetalv die Hälfte von ca. 400 befragten 
Betriebsrarsvorsilzenden die Regelungen des 
BetrVG nichr oder nur unvollst.'indig kann­
ten, also offensichtlich nicht als für sie maß­
gebend betrachteten. Auch kann die Existenz 
spontaner Streiks schwerlich ausgeklammerr 
werden, will man sich den Vorwurf einer 
unrefleluicrr.cn Gleichsetzung von Rechts­
norm und Rechtswirktichkeit erSp3l"Cn. Doch 
selbst wenn man die voUe .. Durchseczung. 
des Rechts unterstellt: gibl es denn nus eine 
ArT. von Recht? Ist es nicht für den an ver­
schiedenen Stdlen des Buches konstatierten 
entpolitisierenden Charakter von Recht we­
sentlich, ob dieses vom Gesetzgeber oder von 
der hächwichlerlichen Rechtsprechung 
summt? Sind Tarifverträge mit Rücksicht auf 
ihre sLaatliche Sanktionierung nicht auch 
.Recht., das jedoch in unmittelbar nachvoll­
ziehbarer Weise Ergebnis von Klassenause.in­
andersetzungen ist? Gibt es außer der immer 
wieder beschworenen restriktiven Verrechtli­
chung auch eine .protektive., die kollektive 
Enrfalrung von Gegenmacht schützende Al­
ternative? Dies alles auszuklammern gehl 
nichl nur auf Kosten möglicher differenzier­
terer Analyse, sondern auch zu Lasten der 
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108 Strategiediskussion. So sind etwa keine Kri­
terien ersichtlich, nach denen sich bestimmt, 
ob die gewerkschaftliche Forderung nach 
dem AussperrungsverboI an den Gesetzgeber 
oder an die Rechtsprechung ?u adressieren 
lSt. 

) . Stau der Verrechtliehungsfrage nachz.uge­
hen, set?! sich der Verfasser erst einmal mit 
unüberhörbarer Deutlichkeit von allen übri­
gen Autoren des linken Spektrums ab, die 
nicht nach den innergewerkschaftlichen Vor­
aussetzungen der Verrechtliehung gefragt 
hätLen. Die von ihnen angebotenen Erklärun­
gen. insbesondere der Hinweis auf die zu 
Unguns!en der Gewerkschaften sprechenden 
Kräfteverhältnisse und spe?ifische nationale 
Traditionen seien pdif(us und widersprüch­
lich«. ein Vorwurf, der u. 3 . gegen von Bey­
me, Mückenberger, Rajewsky und Unterse­
her erhoben wird (5. ! 7). Reinhard Hoff­
mann sowie dem Rezensenten wird vorgehal· 
ten, die Kategorie der ,)allgemeinen lnteres­
sen- nicht berücksichtigt zu haben (S. f 5 
bzw. S. 8), beide würden bei der Konzipie­
rung von Rechtsforderungen auch nicht nach 
MobiJjsierungspotemialen ITagen (S. 15 bzw. 
S. 9). Wenn schließlich gar noch behauptet 
wird, der materialistische Anspruch des Re­
zensenten sei .. nicht mehr als eine abstrakte 
Konzession an seine Kritiker", da er ge­
schrieben habe. ihn wegcn der Beschränkt­
heit individueller Arbeir.skJIpazitäten und we­

gen der überkommenen fachlichen Speziali· 
sierung nicht voll einlösen zu können (So 5), 
so muß man sich fragen, ob hier nicht geholzt 
statt argumentiert wird: Auf diese Weise 
ProfiJ zu gewinnen. wäre überzeugender. 
welln man sich auch mit dem sog. Arbeits· 
rechtskartel/ oder (est in hochschulpoliti­
schen Geschäften tätigen Autoritäten anlegen 
würde. Dies riskiert der Verfasser nicht; auch 
Wiethölter oder Simitis erfahren daher aUen­
faUs (verhaltenes) Lob. Die Stilfrage sollte 
uns allerdings nicht d~von abhalten, Erds 
Verdienst anzuerkennen. das darillliegr, ein­
dringlich ~uf die Eigeninreressen maßgebli­
cher Teile der Gewerkschafr.sbewegung an 
der so?i:Jpannerschafdichen Form der Inrer­
essenveruerung hingewiesen z.u haben . Ob 
der theoretische Ansatz allerdings ausreicht, 
wird man bezweifeln können. So ist niCht 
einsehbar, warum die ~al!gemeinen InTeres­
sen" sich gerade in der Politik der maßgeben­
den Kreise in den Gewerkschaften. d. h. ins­
besondere der Führung manifestieren, wäh­
rend die Basis tendenziell mobilisierungsfä-

hig ist. Warum soll nicht gerade umgekehrt 
die relativ uninformiene Basis dem Schein 
der Imeressengemeinsamkeit leichter aufsit­
zen als die in sozialen Auseinandenctzungen 
erfahrenere .. ßürokraticH? Würde sich hier 
nicht viel eher die (nirgends angesprochene) 
Oligarchisierungsthese anbieten, wonach das 
Verhalren der Führung primär durch das In­
teresse au der Erhalrung bisheriger Positio­
nen bestimme wird: Die sozialpannerschaft­
liehe Praxis war aber in 30 JahreIl Bundesre­
publik noch immer das beste Mittel, um ei­
nen Gewerkschaiesvorstand nicht um sein 
Amt zittern 7.U lassen. Ungeklän bleibt wei­
ler, wie es eigentlich dazu kommt, daß die 
(angeblichen) ~allgemeinen Intercssen. sich 
in der Bundesrepublik in der GewerkschaftS­
politik niederschlagen, während sie für die 
wichtigsten Gewerkschafren lraJiens. Frank­
reichs und Spaniens offensichtlich eine sehr 
viel geringere RoUe spielen. Erds Thesen be­
sitzen daher auch keinen größeren Erklä­
rungswen als der pauschale Hinweis auf die 
nationale Tradition oder der innerhalb des 
linken Spektrums so häufig benutzte Ge· 
meinplat? von den Kräheverhältnissen. 
4. Im Hauptteil der Arbeit wird der Versuch 
unternommen, das gewerkschaftliche Eigen­
interessc an der betrieblichen (S. 29 f.) und 
der sekwra.len (S. t19 f.) Inlercssenverrre­
lung herauszuarbeiten. Dies gelingt in durch­
aus überzeugender Weise, ohne daß aller­
dings die theoretischen Def;;"'te der Arbeit 
ausgeglichen würden. Dies zeigt sich etWa 
beim Abschnitt über betriebliche Lohnpo(j­
tik (S. 41 1.), wo auf der einen Seite eine 
Erweiterung gewerks.chafr1ieher Handlungs­
möglichkeieen aufgrund der Vorschrift des 
§ 77 Abs. 3 BetrVG t972, andererseits eine 
Beschränku ng durch das t968 vom BAG ver­
hängte Verbot der begrenzten EIfcktivklausei 
konstatien wird. Beides hat vermutlich die 
Praxis überhaupt nicht beeinflußt; ein etwas 
differenzierteres Verhältnis 2um Begriff der 
Verrechtlichung härte deo Verfasser davor 
bewahrt, von Veränderungen zu sprechen, 
wo in Wirklichkeit alles beim alten blieb. 
Diese Krink schließt nicht aus, daß an vielen 
Stellen gute und überl'.eugende Eu.schätz.un­
gen des beStehenden ReehtS2:useands gegeben 
werden (so erwa zur betrieblichen Beschäfu­
gungspolitik auf S. 68 f.). Auch die Feststel­
lung, die maßgeblichen Gruppen in der Ge­
werkscha.ft häctcn kein Interesse gehabt, die 
nur gegen rechtswidrige .wilde« Streiks ein­
gesetzte Aussperrung (S. (37) oder das Ver-
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bOl der spontanen ArbeilSniederlegung als 
solches (5. 185 L) in Fnge zu mUen, bringl 
die Praxis auf den Begriff. AndererseilS über­
rascht, daß im KapileJ über seklorale Inleres­
senvertrclUng (5. H9 f.) Tendenzen ausge­
macht werden, die späler auch nicht in An­
sätzen belegt werden: 50 ist erwa auf S. r 29 
untcn von einer allgemeinen Eingrenzung der 
gewcrkschaftlichen Handlungsmäglichkeiten 
seit '967 die Rede, während lndererseits auf 
S. '31 der Aussperrungsbeschluß der BAG 
von '97 t ausdrücklich als Korrektur des bis­
herigen Arbeitskamplrechts bezeichnet wird, 
die zum Teil auch zugunsten der Gewerk­
schalten erfolgt sei. Erstaunlich iSI, daß der 
Verfasser die [atsächliche Veränderung, die 
im übergang vom 50zialadäquanz- zum Ver­
hälrnismäßigkeitsprinzip liegt. überhaupl 
nicht erwähnt (dazu Jürgen Meyer ZRP 
[974, 253)· Richtig wird wiederum darauf 
hingewiesen, die Erschwerung der gewerk­
schaftlichen Position ;n der Krise habe 7.U 

einer Polirisierung nonnativer Rahmenbe­
dingungcn ge/ühn (5. 153), doch habe man 
keine überlegungen zu einer neuen St~ategie 
angestellt. Das insbesondere arn Münchner 
IG Mc[aU-Kongreß über "S"eik und Aus­
sperrung- fest~umachendc Neue habe d~rin 
bestanden, Rechtsprobleme nunmehr als In­
teressenkonflikte aufzulassen (S. ! 60) und 
&tmit vom traditionellen Lcg:tlismus abzu­
rücken . 
s. Der Enrag des Buches ist bescheiden. Der 
an die Gewerksch~fcsbewegung wie an die 
linke Arbeitsrechtswissenschaft gerichtete 
Vorwurf der Stralcgielosigkeit muß (leider) 
zurückgegeben werden. Mehr als die schon 
auf S. 9 geiroffene FcstsceHung, Forderungen 

müßten .mob'Jisierungsfähig. sein. oder das 
Ausspcrrungsverbot sei deshalb durchsen:­
bar, weil die Konkurrenz auf Arbeitgebersei­
te ein einheitliches Vorgehen erschwere (S. 
t761.), kommt bei den ganzen Untersuchun­
gen nicht beraus. Nicht einmal im rheoreti­
scben Konzept wird deutlich, wer eigentlich 
der sozi~le Träger sein soll, der Erds Vorstel­
lungen (wie unbestimmt sie auch immer sein 
mögen) verwirklichen könnte. 
Wie wenig cr mit den Spielregeln realer Aus­
einandersetzungen vertraut ist, zeigt seine 
nIese, der Kongreß über _Streik und Aus­
sperrung- habe keine strategischen Vorstel­
lungen gekannl. Zum einen g~b es explizit 
den eingehend begründeten Vorschlag einer 
tariflichen Umgestaltung des koUektiven Ar­
beitsrechts (vgl. Kinner. Hrsg., Streik und 
Aussperrung, Frankfurt/M. '974, 5. 51 3 L), 
zum anderen kann es sinnvoll sein, als Wis­
senschaftler ein gewisses Maß an Zurückhal­
tung zu üben und nur Anregungen zu geben: 
Die in der Gewerkschaf! organisierten Ar­
beitnehmer müssen ihre Strategie selbst be­
stimmen, der fertige Entwurf provoziert nur 
Ablehnung. Man diskutiert nicht überall in 
den VerkehrsfolTncn, die am Frankfurter In­
stitut für Sozialforschung üblich sein mögen. 
Dies nicht berücksichtigt zu haben, ist si­
cherlich nicht der gravierend~te Mangel des 
Buches. Den erfahreneren Leser regt es durch 
sei ne gewerkschaftskritische Grundtendenz 
durchaus zum Nachdenken an, bei Unkundi­
gen kann es allerdings die in der Tagespresse 
angebotenen antigewerksch~djchen Vorur­
teile verstärken. 

Wolfgang Diz.'ubkr 
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